
B. Darstellung der besonders gängigen Argumente 

Wie in Kapitel A.2 aufgezeigt wurde, steht die kartell rechtliche Behandlung der verti· 
kaien Preisbindung nicht nur heute, sondern schon seit vielen Jahrzehnten in der 
Diskussion. Aus diesem Grund existiert bereits eine Vielzahl wissenschaftlicher Ar­
beiten zu diesem Thema, deren gängigste Argumente zunächst aufgearbeitet und 
dann in Kapitel B.3 gesammelt auf ihren Beitrag zur Beantwortung der zu untersu­
chenden Fragestellung analysiert werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass SCHWALBE 
bereits in 2011 eine besonders umfassende und daher gelungene Zusammenfas· 
sung dieser Argumente vorgenommen hat'3 Die nachfolgende Darstellung der wett· 
bewerbsbeschränkenden Wirkungen in Kapitel 8.1 unterscheidet sich insofern von 
SCHWALBES Zusammenstellung, als dass sie zum Teil auf andere Quellen zurück­
greift. vor allem aber wesentlich stärker auf zahlreiche Einwände gegen die 
vorgetragenen Argumente eingeht. Die effizienzerhöhenden Wirkungen werden 
hingegen auch von SCHWALBE deutlich stärker reflektiert. Im Gegensatz zu Kapitel 
B.1, welches in einer modifizierten Fassung bereits in MLERT, D. (2011), S. 77 ff. 
bzw. AHLERT, D./SCHEFER, B. (2012), S. 34 ff. veröffentlicht wurde, orientieren sich die 
AusfÜhrungen in Kapitel B.2 daher bewusst an SCHWALBES Darstellung und greifen in 
weiten Teilen auf dieselben Originalquellen zurück. Es konnten darüber hinaus aber 
noch weitere, ergänzende Quellen unterstützender oder kritischer Natur recherchiert 
werden, die zusätzlich in die Darstellung der Argumente eingingen." 

1. Wetlbewerbsbeschränkende Wirkungen" 

Allgemein werden vertikale Preisbindungen schon für sich genommen als Einschrän­
kung der Praisgestalnmgsfreihait des Handels im Wettbewerb wahrgenommen, sie 
können darüber hinaus in bestimmten Fallkonstellationen aber weitere wettbewerbs­
beschränkende Wirkungen hervorrufen. Besonders häufig ist in der wissenschaftli­
chen Literatur das Argument anzutreffen, die Preisbindung der zweiten Hand sei un­
ter bestimmten Umständen dazu geeignet, die Bildung von horizontalen PreIskar­
tellen auf der Händler· und/oder Herstellerebene zu fördern, was in der Tat als über· 
aus erstzunehmendes Argument der Befürworter einer weitreichenden Regulierung 
der Preisbindung anzusehen wäre: 

" Vgl. Schwalbe, U. (2011). 

IM Zu nennen sind In diesem Zusammenhang die Quellen Boyd, D. W. (1996): Deneckere, R./Marvel, 
H. P./Peck, J. (1996); Gould, J. R./Preston, L. E. (1965); Gundlach, G. T.lManning, K. C.lCannon, 
J. P. (2007); Haucop. J./Klein. G. J. (2012); Lao. M. (2010); Malsul. K. (2011) und Wang. H. (2004). 

915 Kapitel B.1 stellt eine modifizierte Fassung der AusfUhrungen von Ahlert, D./Schefer, B. (2012), S. 
31 ff. (Kapitel 4) sowie Ahlert, D. (2011), S. n ff. (Kapitel C.lI.5.a) dar (die Vorlage hierzu wurde 
vom Verfasser dieser Arbeit erstellt). 
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Vertikale Preisbindung erleichtere die Kollusion auf der Herstellersture 

Ein funklionierendes Kartell setzl die Absprache von Aktionsparametern (in der Re­
gel Preise und Mengen) und die Überwachung deren Einhaltung voraus. Gegenstand 
der Kartellkontrolle sind daher insbesondere die Werksabgabepreise der einzelnen 
Oligopolisten und, sofern gegeben, naturgemäß die gebundenen Einzelhandelsprei­
SB. Stellen die Endverbraucherpreise den zentralen Gegenstand der konspirativen 
Vereinbarung dar. ist aufgrund der mittels Preisbindung geschaffenen Markttranspa­
renz ein Monitoring problemlos durchzuführen und können somit Verstöße gegen die 
Kartellabsprachen besonders leicht festgestellt werden." 

Eine Iheoretische Erklärung für das Zustandekommen und die Stabilität eines Her­
stellerkartells, bezogen auf die Werksabgabepreise auf Basis von Resale Price Main­
tenancs, liefern ÄNGLAND. JULLIEN und REY, MATHEWSON und WINTER sowie TELSER in 
ihren Veröffentlichungen:97 In einer Welt mit geltendem Praisbindungsverbot ließe 
sich die Einhaltung der verabredeten Werksabgabepreise aufgrund der bilaterelen, 
nicht öffentlichen Vertragsbeziehungen zwischen Industrie und Handel nicht be­
obachten. Die Einzelhandelspreise schieden als Überwachungsinstrument für die 
Funklionsfähigkeil der Verhaltenskoordination aus: Sie hingen nicht (nur) von den 
vereinbarten Abgabepreisen der Hersteller ab, sondern würden ebenso durch die 
differenten, sich ständig wandelnden Kostenstrukluren der Händler und zahlreiche, 
nicht kontrollierbare Umwelteinflüsse detenniniert. Somit könnten die einzelnen Mit­
glieder des Kar1ells ihren Absalz durch individuelle Preisnachlässe steigern, ohne 
dass ihnen Sanklionen aufgrund eines Verstoßes gegen die Kar1ellabsprachen droh­
ten. Unter Anwendung eines gebundenen Verkaufspreises hingegen bestünde für die 
produzierenden Untemehmen kein Anreiz mehr, mit Hilfe von Preisnachlässen in 
Verhandlungen mit Händlern Markt- und Umsatzanteile zu generieren: Sie wirkten 
sich ausschließlich zu Gunstan der Händlennarge aus. Die Stabilität des Hersteller­
kertells würde steigen. 

Im Vorfeld des Erlasses des Preisbindungsverbotes in Deutschland 1973 argumen­
tierte die Bundesregierung in leicht abgewandelter Fonn, indes mit gleichem Ergeb­
nis: 98 Da Preisbindungssysteme keine Preisanpassungen an geänderte Marktver­
hältnisse seitens der Händler zuließen, könne eine Absicherung der eigenen Ge­
schäftstätigkeit nur in Fonn von günstigeren Konditionen bzw. höheren Rabatten sei­
tens der Hersteller erfolgen. Diesem Druck aus der Handelsstufe könnte wiederum 

ge Vgl. Vertikal-LL, Rz. 224, .Erstens·. 

W1 Vgl. hierzu und im Folgenden Angland, J. (2008), S. 29; Jullien, B.lRey, P. (2007); Mathawson, 
F./Winter, R. (1998), S. 65 und Teiser, L. G. (1960), S. 96 ff. Vgl. dazu auch Vertikal-LL, Rz. 224, 
.Darüber hinausK

• 

ge Vgl. hierzu und im Folgenden Bundestagsdrucksache IVJ617 (1962), S. 25. 



Wettbewerbsbeschränkande Wirkungen 31 

die Industrie in Form einer horizontalen Absprache der Rabatt- und Konditionsrege­
lungen begegnen. 

Im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit der These einer Begünstigung von Her­
stellerkartellen durch das Preisbindungsverbot kommt LIEBELER indes zu dem Ergeb­
nis, dass erst eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein muss, damit das Argu­
ment als zutreffend angesehen werden kann:99 

Die erste Voraussetzung sei, dass die vertikale Preisbindung kollektiv von Firmen 
benutzt werden müsse, die über einen Markanteil verfügten, der groß genug sei, um 
eine Kollusion zu ermöglichen. Zweitens müsse zusätzlich Exklusiwertrieb vorliegen, 
da Kartellmitglieder ansonsten vermutlich Anreize verspüren könnten, gegen die Kar­
tellvereinbarungen zu verstoßen, um die jeweiligen Händler zur Förderung ihrer ei­
genen Produkte zu veranlassen. Darüber hinaus seien z.B. eine geringe Anzahl von 
Untemehmen, eine geringe Preiselastizität (bzw. schlechte Substitutionsmöglichkei­
ten) für das zu kartellierende Produkt und bestehende Marklzulrittsschranken weitere 
wichtige Bedingungen zur Kartellierung eines Marktes, die es zu prüfen gelte, bevor 
die vertikale Preisbindung als Ursache einer Kartellbildung herausgestellt würde.1O

' 

Zu guter Letzt sei an dieser Stelle ergänzend zu LIEBELERS Ausführungen auf den 
gleichsam simplen, aber für die Bildung von Kartellen ebenso wichtigen Umstand 
hingewiesen, dass das Argument nur in den Fällen zulriffl, in denen Hersteller mit 
ihren Abnehmern einheitliche Preisbindungsarrangements verabreden. 

Vertikale Preisbindung erleichtere die Kollusion auf der Handelsstufe 
(Im Rahmen verschränkter Hub-and-8poke-Karlelle) 

Auf der Handelsebene könnte sich ebenfalls kollusives Verhalten mit Hilfe von Preis­
bindungsmechanismen realisieren lassen.101 Hierbei fungiere ein Hersteller, der alle 
konspirativ verschworenen Händler beliefere (ein so genannter "common agent"), als 
Hilfsmittel zur Durchsatzung der Kartellvereinbarungen: Er trage mit Hilfe der Kom­
munikation seiner Preisvorstellungen zur Bildung des kollusiven Verkaufspreises 

9EI Vgl. hierzu und im Folgenden Liebaler, W. (1989), S. 899f. 

100 Vgl. zu den einzelnen Bedingungen ergänzend die von Liebeier, W. (1989) ebenfalls erwähnten 
Ausführungen von McGee, J. S. (1960), S. 197 f. 

101 Vgl. hierzu und im Folgenden Bennatt, M. at al. (2011), S. 1291 und ergänzend Mathewson, 
F./Winter, R. (1998), S. 65 ff. 
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bei. '02 Außerdem e~eichtere die Preisbindung die überwachung und Sanklionierung 
von KarteIlverstößen. Die grundsätzlich als zentrales Problemfeid der Kartellbildung 
angesehene Einrichtung und Durchsetzung der Kartellstrukturen kann somit von 
zentraler Stelle aus erfolgen.'" Eine solche - häufig als stemfönnige Vereinbarung 
oder Hub-and-Spoke- bzw. Radnaben-Kartell - bezeichnete Konstellation wäre ins­
besondere bei marktstarken und gut organisierten Händlem denkbar.'" Schließlich 
gelte es, den gemeinsamen Agenten (Hersteller) im Vorfeld von einem solchen Vor­
gehen zu ,überzeugen'. In Rz. 224 der Vertikal-Leitlinien wird aufgrund der BündE>­
lung der horizontalen Interessen ohnehin marktstarker Akteure vennutet, dass die 
Beschränkungen (Bindungen) im Ergebnis besonders problematisch für dan Ver­
braucher seien. 

Auch bzgl. der These e~eichterter Handelskartelle durch vertikale Preisbindungsar­
rangements lassen sich LlEBELER zufolge einschränkende übe~egungen anführen: 105 
So müssten entsprechende Kartelle einen hohen Anteil aller gegenwärtigen und p0-

tenziellen Händler des betroffenen Produktes einbeziehen, so dass Versuche, sich 
zu einem Kartell zusammenzuschließen, häufig offensichtlich wären. Ebenso müss­
ten jene Händler die Produkte eines Großteils, wenn nicht sogar aller Hersteller des 
zu kartellierenden Artikels anbieten, da es ihnen ansonsten an der notwendigen 
Marktmacht für eine effektive Kollusion mangeln würde. Um zu verhindern, dass 
nicht einbezogene Hersteller lautstarke und auffällige Gegner der Horizontalverein­
barungen würden, müssten außerdem vielleicht sogar alle Hersteller in das Kartell 
integriert werden. Diese müssten darüber hinaus auch noch alle(!) vertikale Preisbin­
dungen einführen (ergSnzende Anm. d. Verf.: im Obrigen emeut in einer fiJr alle Ab­
nehmer einheitlichen Weise). Insgesamt seien diese Voraussetzungen daher äußerst 
selten gegeben und besonders leicht zu erkennen. 

102 Bennett, M. et al. (2011) verweisen in diesem Zusammenhang auf Absatz. 3 des Gerichtsurleils 
,Argos Ud. v. Office of Fair Trading [2006] EWCA Civ 1318·, einsehbar unter http:// 
www.solici1orsjoumal.comlnodeJ3375 (zuletzt geprüft am 12.10.2012): ~If retailer A disclosed 10 
supplier Bitsfutura pricing intentions in circumslances whera A might be laken 10 intend that B 
would make use of that infonnation 10 influence market conditions by passing that information 10 
other retailers of whom C was or might be one; B did pass that information 10 C in circumstances 
where C might be taken 10 know the circumstances in which the infonnation was disclosed by A 10 
B; and C did use the information in determining its own futura pricing intentions, then A, Band C 
were all 10 be regarded as parties 10 a concerted practice having as its object the restriction or 
distortion of competition: Im übrigen ist es laut Bemheim, B. DJWhinston, M. D. (1985) ebenso 
denkbar, dass Hersteller auf einen Händler als .common agene zurückgreifen, um das 
Kartellergebnis zu ermöglichen. 

10S Vgl. hierzu und im Folgenden Lambart, T. A. (2009), S. 1944 f. 

104 Vgl. hierzu und im Folgenden ergänzend Vertikal-LL, Rz. 224, ,.Zweitens·. 

105 Vgl. hierzu und im Folgenden Liebeier, W. (1989), S. 901. 
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Gebundene Endverbraucherpreise slehen zudem im Verdacht, eine schützende Wir­
kung für weniger effizient agierende Handelsuntemehmen zu entfalten: 108 Neu in den 
Markt eintretende, leistungsfähigere Wettbewerber, wie in der jüngsten Vergangen­
heit z.B. Discounter oder Online-Händler, könnten zwar höhere Margen und damit 
höhere Gewinne erzielen, aber ihre Vorteile durch eine vergleichsweise bessere Kos­
tenstruktur nicht in Form von Preissenkungen ausspielen. Demnach müsste eine 
wettbewerbsmindernde und sogar strukturverzerrende Wirkung konstatiert werden, 
die zahlreiche Händler zu einer Initiierung der Resale Price Maintenance im Distribu­
tionssystem veranlassen könnte: Schließlich können auf diese Weise auch weniger 
effizient agierende Händler am Markt bestehen. 

Das Argument kann indes wiederum nur dann als gültig angesehen werden, wenn 
nahezu alle oder zumindest die wichtigsten konkurrierenden Produkle in einheitlicher 
Weise preisgebunden wären.107 Andernfalls können Kostenvorteile nach wie vor über 
die Verkaufspreise an den Verbraucher weitergegeben werden: sei es direkt über die 
weiterhin frei festzulegenden Preise der nicht preisgebundenen Artikel oder mit Hilfe 
der Vereinbarung eines individuellen und günstigeren Festpreises mit preisbinden­
den Herstellern. Es wird offenbar häufig übersehen, dass die Zulassung von Preis­
bindungen nicht die Verpftichtung begründei, ein starres Feslpreisbindungssystem 
für alle Abnehmer einführen zu müssen. Für leislungsfähige Händler ergeben sich 
darüber hinaus zahlreiche alternative Möglichkeiten, insbesondere z.B. durch Han­
deismarkenprogramme, den preisgebundenen Produldwelten Paroli zu bieten. 

108 Vgl. hierzu und im Folgenden Bundestagsdrucksache 1V/617 (1962), S. 27 und Vertikal-LL, Rz. 
224, .zudem-. Bzgl. der Preisbindung als Mittel zur Reduktion des Handelswettbewerbs siehe auch 
Shalfar, G. (1991). 

107 Vgl. auch Horst, J.-P. (1992), S. 2061. 
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Vertikale Preisbindung führe zu einer handeisseiligen Diskriminierung 
nicht preisgebundener Artikel und damll zu einer Verzerrung der Wett­
bewerbsbedlngungen 

Inhalt dieser These ist es, dass ein verzerrter Wettbewerb aus der Fähigkeit der pro­
duzierenden Untemehmen resultieren könne, mittels verlikaler Preisbindung maß­
geblichen Einfluss auf die Handelsmargen zu nehmen.108 Im Sortiment eines Händ­
lers unverzichtbare bzw. marklmächtige Hersteller (z.B. aufgrund der Strahlkraft ihrer 
Marke) könnten im Gegenzug für eine - über gebundene Endverbraucherpreise si­
chergestellte - auskömmliche Marge vom Händler erwarten, dass dieser die Konkur­
renzprodukte zu diskriminieren bereit sei, entweder durch Verringerung von Werbe­
bzw. anderen verkaufsfördernden Maßnahmen oder sogar durch seinen Verzicht auf 
den Verkauf der Konkurrenzprodukte. In Folge dessen wäre der Aktionsspielraum für 
(potenzielle) Wettbewerber auf weniger attraldive Vertriebsschienen oder sogar Ab­
satzkanäle limitiert. 

Auch dieses Argument kann nicht generell für gültig gehalten werden: Es erscheint 
vielmehr nur dann schlüssig, wenn lediglich ein kleiner Teil der konkurrierenden Pro­
dulde preisgebunden wäre. Unterliegen dagegen alle wichtigen Markenerzeugnisse 
der Preisbindung, könnte eine einseitige Bevorzugung im Handel nicht dem Tatbe­
sland der Vereinbarung von Feslpreisen zwischen den Marklstufen geschuldet sein. 
Außerdem müsste sich die oben beschriebene Praxis auf einen großen Anteil der 
Händler eines Markles beziehen, ansonsten stünden den konkurrierenden Produzen­
ten hinreichende Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung. '09 Da die Preisbindung8-
gegner darüber hinaus ebenso darauf hinweisen, dass gebundene Preise am Ende 
auf dem gesamten Markl - also auch bei den frei vom Handel auszeichnenden Mi­
kein - zu höheren Verkaufspreisen und Margen führen könnten (siehe dazu die 
nachfolgenden Ausführungen. Vertikale Pmisbindung fühm zu übemöhlen und star­
ren PrBisen aller Produkts-), sind weitere Zweifel an dem soeben vorgetragenen Ar­
gument angebracht: Die Anreize für eine handelsseitige Diskriminierung nicht preis­
gebundener Produkte wären in diesem Fall weitaus geringer. Die Argumenlationsli­
nie steht und fällt schlussendlich mit den Möglichkeiten (und der Bereitschaft) des 
Handels, den Verbraucher in die Irre zu führen und ist daher keinesfalls als unaus­
weichliche Konsequenz einer rechtlichen Preisbindungsfreiheit zu begreifen. 

108 Vgl. hierzu und im Folgenden Lambert, T. A. (2009), S. 1949 f. sowie die dort genannte Quelle 
Elzinga. K G./Mills. D. E. (2008), S. 1847 f. und zusätzlich Vertikal-LL. Rz. 224 •• Sechstans~. Das 
Argument findet sich in abgewandelter Fann auch schon früher, z.B. bei Yamey, B. S. (1966), S. 
10: Hier wird darauf hingewiesen. dass es die vertikale Preisbindung Zusammenschlüssen von 
Herstellern erteichtern könnte, den Handel zu einer Diskriminierung außenstehender Wettbewerber 
zu veranlassen. 

11111 Vgl. Eizinga, K G./MiIIs, D. E. (2008), S. 1847. 
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In jüngerer Vergangenheit wurde in der Literatur gezeigt, dass Preisbindung zu über­
höhten und starren Preisen führen kann. In diesem Zusammenhang ist zunächst auf 
die Arbeit von DOBSON und WATERSON hinzuweisen, welche ein bilaterales Dyopol 
auf Handels- und Industrieebene modellieren und vor allem für eine Situation mit ge­
ringem Inter-Brand-Wettbewsrb (= Wettbewerb zwischen den konkurrierenden Mar­
ken) oder verhandlungsdominanten Händlern nachweisen, dass die Preise in Rich­
tung des (integrierten) Monopolniveaus tendieren würden.110 Ohne die Vertikalmaß­
nahme würden sich in einer solchen Konstellation nämlich niedrigere Verkaufspreise 
bilden - insbesondere dann, wenn der intensive Handelswettbewerb nur geringfügige 
Aufschläge auf die Werksabgabepreise zuließe: So könnten die Händler im Zuge 
ihrer starken Verhandlungsposition zwar eine Reduktion ihrer Einkaufskonditionen 
erwirken, wären aber gleichzeitig gezwungen, diese weitgehend an den Endkunden 
weiterzugeben. Anders verhält es sich dagegen, wenn sich die Händler in einer 
schwachen Verhandlungsposition befinden und sich stark voneinander unterschei­
den: Dann sei das Problem der doppelten Marginalisierung, welches zu ineffizient 
hohen Endverbraucherpreisen führt (siehe dazu auch Kapitel B.2), besonders stark, 
so dass die vertikale Preisbindung zu einer Verbesserung beitragen und bei hohem 
Inter-Brand-Wettbewerb sogar ,quasi-kompetitive' Ergebnisse ermöglichen könnte. 

In enger Anlehnung an dieses Modell der sogenannten .. inte~ocking relationships" 
erweitern REY und VERG~ in ihrer Publikation die Analyse um zweiteilige Tarife."' 
Hierdurch soll das zuletzt genannte Problem der doppelten Marginalisierung ausge­
schaltet werden. Im Ergebnis zeigen die Autoren, dass mit Hilfe einer Kombination 
eines gebundenen Endverbraucherpreises und zweiteiligen Tarifen zur Bemessung 
der Werksabgabekonditionen für den Handel (, wobei die variable Komponente den 
Grenzkosten des Herstellers entspricht) sowohl der Wettbewerb zwischen konkurrie­
renden Marken (Inter-Brand-Wettbewerb) als auch innerhalb einer Marke (Intra­
Brand-Wettbewerb) eliminiert werden können, so dass erneut zu hohe Preise entste­
hen würden. 

Außerdem könne die Resale Price Maintenance auch in einer Selbstbindungsfunkti­
on dazu beitragen, wenigen - faktisch als Monopolisten auf einem Markt agierenden 
- Herstellern ihre Monopolgewinne zu sichern: So sei es für den Lieferanten mit Hilfe 
der Vertikalbindung möglich, sich an den aus seiner Perspektive gewinnmaximalen 

110 Vgl. hierzu und im Folgenden Dobson, P. W.lWamrson, M. (2007). 

111 Vgl. hierzu und im Folgenden Rey, P.Nerg6, T. (2010). 
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Preis zu binden.112 Auf diesem Wege könnte er dem abnehmenden Händler glaub­
haft versichem, dass er keine weiteren Verträge mit anderen Händlem zu günstige­
ren Konditionen abschließen würde: Jede höhere im Markt befindliche Abnahme­
menge eines Händlers könnte nämlich nur zu einem niedrigeren Preis vollständig an 
den Verbraucher abgesetzt werden. Darüber hinaus wird die vertikale Preisbindung 
mitunter mit einer erleichterten Preisdiskriminierung gegenüber unterschiedlichen 
Abnehmergruppen in Verbindung gebracht, da mit Hilfe eines hohen, gebundenen 
Weiterverkaufspreises Einfluss auf die Veräußerung der verhältnismäßig günstiger 
erstandenen Ware an Kundengruppen mit höherer Zahlungsbereitschaft genommen 
werden könne.113 

Weitere Indizien für eine Preisüberhöhung durch vertikale Preisbindung lieferte die 
Bundesregierung im Vorfeld des Erlasses des Preisbindungsverbotes 1973: 114 Nach 
Ausschaltung des (Preis-)Wettbewerbs der Händler um den Konsumenten entwicke­
le sich häufig ein Rabattwettbewerb der Hersteller um die Händler. Dieser treibe ent­
weder die Handelsspannen immer weiter nach oben oder hemme beabsichtigte Sen­
kungen der Spannen durch eine Zementierung des eigentlich anzupassenden End­
verbraucherpreises. Gemäß den Ausführungen der Bundesregierung müssten ge­
bundene Preise vom Hersteller außerdem dergestalt kalkuliert werden, dass 
Schwankungen auf den Absatzmärkten und im Kostengefüge auch von den 
schwächsten, aber zum Absatz für notwendig befundenen Handelsuntemehmen 
ausgeglichen werden könnten. Die Preise würden in der Regel zudem so berechnet, 
dass über einen längeren Zeitraum hinweg insbesondere Kostensteigerungen aus­
geglichen werden könnten. Aus den genannten Gründen blieben gebundene Preise 
in vielen Fällen jahrelang unverändert auf einem zu hohen Niveau. 

Die Kritik an der vertikalen Preisbindung wird durch den Umstand weiter untennau­
ert, dass die in diesem Abschnitt angeführten Auswirkungen auf das Preisniveau 
nicht nur preisgebundene Artikel beträfen, sondern sogar das gesamte Preisgefüge 
auf einem Markt beeinflussen könnten: 

.Soweit den Handelsuntemehmen Preiswettbewerb bei ungebundenen Waren möglich 
ist, wird auch dieser je nach der Verbreitung preisgebundener Markenartikel in einer 
Branche faktisch gemildert, weil die gebundenen Preise der Markenwaren oft als An­
halt für die Preis kalkulation bei Nichtmarkenwaren dienen. [ ... ] Manche Einzelhändler 

112 Vgl. hierzu und im Folgenden Hart, O.fTirole, J. (1990) und die als Weiterentwicklung zu 
begreifenden Quellen D'Brien, D. P./Sha1fer, G. (1992) und Rey, PNerge, T. (2004). Vgl. 
außerdem Vertikal-LL, Rz. 224, .FünftensK

• 

113 Vgl. Bowrnan, W. S. (1955), S. 839 f. und Overstreet, T. R. (1983), S. 33 ff. Um die Relevanz 
dieser These zu stärken, sind weitere Bedingungen auf ihre Existenz zu prüfen: So müssten 
Hersteller ihren Händlern z.B. Verkaufsresbiktionen auferlegen, um den Weiterverkauf ihrer Ware 
an bestimmte Kundensegmente zu unterbinden. 

114 Vgl. hierzu und im Folgenden Bundestagsdrucksache IVJ617 (1962), S. 26. 
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begrüßen gebundene Preise, insbesondere bei Niedrigpreisartikeln, als erwünschte 
Kalkulationshilfe.·115 

37 

Wie schon bei der These einer Begünstigung horizontaler Kartelle, stellt auch für die 
These überhöhter und starrer Preise wieder die weite Verbreitung stanrer Preisbin­
dungssysteme in bereits gestörten Märkten die Voraussetzung für die Relevanz der 
genannten Venmutungen dar: Liegt dagegen hinreichender Wettbewerb zwischen 
den Marken vor (Inter-Brand-Wettbewerb), d.h. existieren keine unüberwindlichen 
Marklzutrittsbarrieren oder Monopolisierungserscheinungen 116, so können sich im­
mer auch andere, günstigere Preis-Leistungs-Kombinationen um die Gunst des Ver­
brauchers bewerben: Sollten diese dann vom Konsumenten als gut genug befunden 
werden, werden sie den möglicherweise praisüberhöhten Angeboten das Wettbe­
werbs den Rang ablaufen.'" 

2. Effizienzerhöhende Wirkungen 111 

In Kontrast zu den soeben zusammengetragenen Argumenten werden der Preisbin­
dung der zweiten Hand in der theoretischen Diskussion ebenso viele effizienzstei­
gemde Wirkungen zugeschrieben: 

Vertikale Preisbindung eliminiere doppelte Marglnallslerung Innerihalb 
der Wertschöpfungsketle 

Die vertikale Preisbindung vermag es, das ursprünglich von SPENGLER identifizierte 
Problem der doppelten Marginalisierung zu verhindem bzw. abzumildem."· 

115 Bundestagsdruckaache IV/617 (1962), S. 29. 

1111 Auch die von Rey, P.Nerg6, T. (2010) beschriebene Ausschaltung des Inter-Brand-Wetlbewerbs 
(s.o.) ist wohl nur bei einer uberschaubaren Anzahl an Marktteilnehmern vorstellbar und wird bei 
einer steigenden Menge an Herstellern und Händlern hier als zunehmend unwahrscheinlicher 
erachtet. 

117 Vgl. hierzu auch Horst, J.-P. (1992), S. 201 f. 

118 Wie bereits In der Einleitung zu Kapitel B angegeben, hat Schwalbe die efftzlenzerhöhenden 
Wirkungen 2011 in gleichsam umfassender wie auch gelungener Weise zusammengefasst (vgl. 
Schwalbe, U. (2011), S. 1199 ff.). Die nachfolgenden AusfUhrungen orientieren sich daher bewusst 
an seiner Darstellung und greifen in weiten Teilen auf dieselben Originalquellen zurück.. Es 
konnten darCIber hinaus aber noch weitere, ergänzende Quellen unterstützender oder kritischer 
Natur recherchiert werden, die zusätzlich in die Darstellung der Argumente eingingen. Zu nennen 
sind In diesem ZUsammenhang die Quellen Boyd, D. W. (1996); Deneckere, R./Marvel, H. P ./Pack, 
J. (1996); Gould, J. R./Preston, L. E. (1965); Gundlach, G. T./Manning, K. C./Cannon, J. P. (2007); 
Haucap. J.lKleln. G. J. (2012): Lao. M. (2010): Matsul. K. (2011) und Wang. H. (2004). 

1111 Vgl. Spengler, J. J. (1950) sowie hierzu und Im Folgenden auch Matts, M. (2004), S. 3071f. und 
Rey, PNerge, T. (2005), S. 12 H. 
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Upstream firm 
(manufactu rer) 

wi t h cost '" c 

,I wholesale pri ce w 

Downstream firm 

(retai ler) 

wi t h wst " w 

1 consumer pri ce p 

Consumers 
with cost "p 

Abb. 8-1: Double INIrglnaillation 

Quelle: Elglill1e DlII'IIellung In Anlehnung 1111 Motta, M. (2004), S. 308 und Rey, PNerg6, T. 
(2005), S. 12. 

Wie in Abb. 8-1 dargestellt, wird hier zur Verdeutlichung dieses Problems eine 
MarktalrukbJr angenommen, in der ein Herstslleruntemehmen mit konstanten Stück­
koIten In Höhe von c einem Händler lein Produkt zu einem konstanten Handel,prels 
w verkauft. Ebenso wie der Hersteller bildet der Händler •• inen Abgabepreis in Ge­
winnmaximierungsab&icht unter Einbezug der jeweils anfallenden Kosten, welche bei 
Ihm zum Endverbrauc:herprels p führt. Eine lOlche bilaterale Monopolstruktur fUhrt Im 
Ergebnis zu einem doppeK.en Preisaufschlag, da auf beiden Absatzstufen der jeweili­
ge Monopolpreis (w bzw. p) veranschlagt wird. Aus Sicht beider sm Absatz beteiligter 
Untemehmen ließe sich der Gewinn durch die vertikale Integration beider Teilnehmer 
verbessern: Eine entsprechende gewinnmaximierende FesUegung des Endverbrau­
cherpreises läge in dieser Konstellation allerdings niedriger als im Falle hintereinan­
dergeachalteter, separat optimierender Untemehmen, da nur ein einziges Mal eine 
Marge auf die entstehenden Kosten aufgeschlagen würde. Die abgesetzte Menge 
wurde entsprechend der mikroökonomischen Theorie zunehmen, so d8S& auch der 
Verbraucher im Vergleich zum erstgenannten Fall im Vorteil wäre. 

Eina vartikale Praisvsrainbarung zwischan dan beteiligten Untamehmen kann das 
Problem der doppelten Marglnallslerung lasen, Indem der zu hohe Preis p verhindert 
und der im Sinne des Gesamtsystems optimale Preis p gebunden wird. Eine weitere 
LOsung stallan indes auch zweitailiga Tarife dar, die der Herstaller z.B. in Form einar 
fixen Gebühr, kombiniert mit einer vartablen Komponente fOr Jede gekaufte Einheit, 
vom Händler einfordert. Ist die variable Komponente gleich der Herstellkosten c, re­
sultiert emeut dar maximale Gewinn das integriartan Monopolistan, welchar je nach 
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